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Geschlechterordnung als Raumordnung. 
Vergeschlechtlichte Raumordnungen und Mobilitäts­
praktiken in der südosttürkischen Provinz Hatay 
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Zusammenfassung

Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Zu-
sammenhang von Geschlechter- und Raum-
ordnungen. Auf der Grundlage einer eth-
nografischen Studie in der südosttürkischen 
Provinz Hatay wird aufgezeigt, wie verge-
schlechtlichte Raumordnungen die Raum- 
und Mobilitätspraktiken von Frauen und 
Mädchen prägen und regulieren. Eine zen-
trale Annahme der Studie ist, dass Zugän-
gen zu Bildungseinrichtungen eine besonde-
re Rolle zukommt, da durch neue Sichtbarkei-
ten und räumliche Mobilitätspraktiken junger 
Frauen und Mädchen die vorherrschende ver-
geschlechtlichte Raumordnung und die strik-
te Trennung des Raumes in öffentlich und pri-
vat irritiert werden.

Schlüsselwörter
Gender, Raum, Geschlechterverhältnisse, 
Mobilität, Bildungsraum, Türkei

Summary

Gender as a spatial order. Orders of space, 
gender and spatial mobility in Hatay Province 
in southeastern Turkey 

The following article deals with the interlink
ages between gender norms and spatial or-
ders. Based on an ethnographic study con-
ducted in Hatay Province in southeastern 
Turkey, it shows how gendered space regula
tions influence the daily mobility and spatial 
practices of young women and girls in Hatay. 
Based on empirical data, the article shows, 
first, how normative spatial arrangements 
regulate the mobility and spatial practices of 
young women. Second, it shows how young 
women deal subversively with gendered reg
ulations of space. The article also shows why 
access to education is of great relevance for 
female students’ spatial practices, their visi-
bility and mobility within the public sphere. 

Keywords
gender, space, gender relations, mobility, 
educational spaces, Turkey 

1	 Einleitung

Raumordnungen sind nicht geschlechtsneutral. Ebenso wenig sind die normativen und 
regulierenden Ordnungen gesellschaftlich relevanter Räume für alle Individuen glei-
chermaßen wirksam und gültig. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, 
wie öffentliche Positionierungen und Sichtbarkeiten von jungen Frauen im Alltag über 
ihre Raum- und Mobilitätspraktiken reguliert und verhandelt werden. Auf der Grundlage 
einer ethnografischen Studie1 in der südosttürkischen Provinz Hatay wird gezeigt, wie 

1	 Ein Teil des hier verwendeten empirischen Materials wurde im Rahmen des von der Deutsch-
Israelischen Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung (GIF) geförderten 
Forschungsprojekts „Human Rights, Spatial Negotiations and Power Relations in Israel and Turkey“ 
erhoben und in meiner Dissertation (Yüksel 2017) veröffentlicht.
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sich Geschlechterregulierungen immer auch als Raumregulierungen vollziehen, etwa 
als Zugangsregulierungen zu bestimmten Räumen in der öffentlichen Sphäre und über 
die Regulierung von Mobilitätspraktiken und Sichtbarkeit junger Frauen und Mädchen 
in öffentlichen Räumen. Aufgezeigt werden soll auch, warum nicht alle Räume in der 
Öffentlichkeit gleichermaßen stark von Regulierungen und Normierungen durchdrun-
gen sind. Eine besondere Rolle bei der Frage der öffentlichen Sichtbarkeit und räum-
lichen Mobilität junger Frauen und Mädchen spielen in der Provinz Hatay öffentliche 
Bildungseinrichtungen. Zugänge zu Bildungseinrichtungen führen hier zu einer Verän-
derung der bestehenden Raumordnungen und der geschlechtsspezifischen Regulierung 
von Mobilitätspraktiken. An diesen Orten werden nicht nur neue Sichtbarkeiten und 
Positionierungen von Akteurinnen im öffentlichen Raum hergestellt, sondern insgesamt 
auch die gewohnte Raum-Gender-Ordnung unterlaufen und irritiert. Die Gründe, wa
rum die im Alltag greifenden geschlechtsspezifischen Raumordnungen an diesen Orten 
brüchig sind, soll im Folgenden erörtert werden. 

2	 Vergeschlechtlichte Raumordnungen: theoretische 
Annahmen und Forschungsstand

Spätestens seit dem raumsoziologischen Paradigmenwechsel in den 1980er-Jahren, 
dem spatial turn, wird der Raum in der sozialwissenschaftlichen Forschungslandschaft 
nicht mehr ausschließlich als eine statische Größe und Einheit, sondern als kontingen-
tes, prozesshaftes und diskursabhängiges Phänomen betrachtet (Döring/Thielmann 
2008; Werlen 1997). Diese sozialwissenschaftliche Betrachtung des Raumes als ein 
Produkt sozialer Diskurse und Handlungen wurde bereits von Simmel (1968) in sei-
ner Abhandlung über die „räumlichen Ordnungen der Gesellschaft“ thematisiert. Seit 
Ende der 1980er-Jahre wird der Raum zunehmend als die räumliche Konkretisierung 
von Gesellschaft betrachtet, dessen Konstitution sowohl abhängig von vorherrschenden 
Diskursen als auch selbst diskursbestimmend ist (Soja 1985; Massey 1985). Als wegbe-
reitend gilt hier u. a. Lefebvre (1976: 31), der in seinen Arbeiten wiederkehrend darauf 
hinweist, dass Raum und Raumordnungen nicht losgelöst von Machtstrukturen verstan-
den werden können. Als ebenso instruktiv gelten die theoretischen Ausführungen von 
Soja (1985), DeCerteau (1988) und Massey (1999), die sich mit den Wechselwirkungen 
sozialer Handlungen, Praktiken und Raumkonstitutionen beschäftigen.2

Für gendersoziologische Fragestellungen ist der Raum sowohl als Forschungs-
gegenstand als auch als Analyserahmen (oder auch: Analysedimension) instruktiv. 
Im Rahmen zahlreicher Studien haben Forscherinnen wie McDowell (1993), Massey 
(1994) sowie Mahler und Pessar (2001) dargelegt, dass sich Geschlechterverhältnisse 
und -ungleichheiten in und durch den Raum, ebenso durch räumliche Ordnungen und 
Positionierungen, konkretisieren. 

Geschlechterordnungen, so die zentrale Ausgangsthese des Beitrags, konkretisieren 
und manifestieren sich als räumliche Ordnungen einer Gesellschaft. Über sogenannte 

2	 Hervorzuheben sind relationale Raumkonzepte, die beide Positionen berücksichtigen und die 
Wechselwirkung zwischen Handeln und Strukturen als konstitutiv für die Herausbildung des Rau-
mes betrachten (siehe dazu etwa Löw 2004, 2012 und Belina/Michel 2008).

5-Gender1-20_Yüksel.indd   635-Gender1-20_Yüksel.indd   63 06.02.2020   15:57:3806.02.2020   15:57:38



64	 Gökçen Yüksel   

GENDER  1 | 2020

„gendered spaces“ sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Studien und Forschungs-
arbeiten, u. a. von Ozbay (1999), Mahler und Pessar (2001) sowie Doan (2010), publi-
ziert worden, die sich u. a. mit der räumlichen Unsichtbarkeit von Frauen in relevanten 
gesellschaftlichen Teilbereichen beschäftigen.3 Im Rahmen dessen wird die dichotome 
Aufteilung der Gesellschaft in eine private und öffentliche Sphäre als eine räumliche 
Konkretisierung hierarchisch geordneter Geschlechterverhältnisse verstanden.4

Im vorliegenden Text verwende ich, wenn ich von der Korrelation und Interde-
pendenz von Raum- und Genderordnungen spreche, die Bezeichnung Raum-Gender- 
Ordnung oder vergeschlechtlichte Raumordnung. Ausgehend von den oben ausgeführten 
theoretischen Annahmen über vergeschlechtlichte Raumordnungen ist die zentrale Fra-
ge des vorliegenden Aufsatzes, wie lokale Geschlechternormen die räumliche Positio
nierung, Mobilität und die öffentliche Sichtbarkeit von Mädchen und jungen Frauen in der 
südosttürkischen Provinz Hatay regulieren und beeinflussen. Verschiedene Forschungs-
arbeiten haben in den letzten Jahren auf die wechselseitige Konstitution von Raum- und 
Genderverhandlungen in politischen Diskursen in der Türkei hingewiesen (siehe Göle/
Ammann 2006; Gambetti 2005; White 2008). Zudem konnten repräsentative Studien, 
wie die im Auftrag des Ministeriums für Familie und Soziales der Türkei über „Domestic 
violence against Women in Turkey“ erstellte Untersuchung, empirisch aufzeigen, wie 
hoch der Prozentsatz von Frauen ist, die in ihrem Alltag von männlichen Familienange-
hörigen am Schulbesuch oder an der Erwerbsarbeit gehindert wurden (Islam 2014). Je-
doch gibt es bislang keine Forschungsarbeiten, die sich mit der Frage befassen, wie sich 
vergeschlechtlichte Raumordnungen im Alltag auf die Raum- und Mobilitätspraktiken 
junger Frauen und Mädchen auswirken und somit auf ihre gesellschaftliche Positionie-
rung und Sichtbarkeit Einfluss nehmen. Diese Forschungslücke greift der Beitrag auf.

3	 Methodisches Vorgehen und Datenerhebung in der 
südosttürkischen Provinz Hatay

Der empirischen Datenerhebung liegt der Versuch zugrunde, Wissen darüber zu gene-
rieren, wie lokale Geschlechterordnungen auf die räumliche Positionierung und öffent-
liche Sichtbarkeit von Frauen und Mädchen im Alltag wirken. In einem ersten Schritt 
wird hierfür aufgezeigt, wie die Wirksamkeit bzw. die Einhaltung vergeschlechtlichter 
Raumordnungen in unterschiedlichen sozialen und räumlichen Kontexten reguliert und 
ihre Einhaltung gewährleistet wird. In einem zweiten Schritt wird anschließend geklärt, 
durch welche Raum- und Mobilitätspraktiken vergeschlechtlichte Raumordnungen ir-

3	 Über die Wirkmächtigkeit sogenannter Glass Ceiling-Effekte auf dem Arbeitsmarkt siehe Purcell/
MacArthur/Samblanet (2010).

4	 Auf diesen strukturellen Ausschluss aus der bürgerlichen Öffentlichkeit und die hierarchisierende 
Trennung der gesellschaftlichen Teilbereiche in eine private und öffentliche Sphäre reagierten Femi-
nist_innen während der Zweiten Frauenrechtsbewegung in den 1970er-Jahren mit eigenen Gegen
entwürfen von Öffentlichkeit (Schuster 2012: 643). Der damals oft verwendete Apell „Das Private 
ist politisch!“ ist in diesem Kontext als deutliche Forderung für eine Politisierung der Privatsphäre 
zu verstehen und für eine öffentliche Diskussion über bis dahin als privat markierte Themenbe-
reiche wie Familie, Sexualität, Schwangerschaft, Abtreibung und häusliche Gewalt (siehe hierzu 
Schulz 2002 und Lenz 2010).
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ritiert werden und dadurch ihre regulierende Wirkungsmacht verlieren können. Hier-
für fokussiert der Aufsatz im letzten Abschnitt auf die Frage nach der Bedeutung von 
Bildungszugängen und Bildungsräumen hinsichtlich der Irritation und Destabilisierung 
vorherrschender Raum-Gender-Ordnungen.

Die Feldforschung fand vornehmlich in zwei Dörfern in der südosttürkischen Pro-
vinz Hatay, zudem in der Provinzhauptstadt Antakya, hier vor allem auf dem Campus 
der Mustafa-Kemal-Universität, in der Innenstadt in der Fußgängerzone und im Stadt-
park statt. Besonders und daher erwähnenswert an der Provinz Hatay ist, dass diese mit 
einer Einwohner_innenzahl von 1,6 Millionen zu den kleineren türkischen Provinzen 
gehört.5 Auch in Bezug auf die durch Religionen, Sprachen und damit verschränkte 
ethnische Zuordnungen ungewöhnlich heterogene Bevölkerungszusammensetzung 
stellt die Region Hatay eine Ausnahme in der Türkei dar. Anders als in vielen anderen 
Provinzen der Türkei leben in Hatay unterschiedliche Bevölkerungsgruppen: Im Ver-
hältnis zum türkeiweiten Vergleich leben in der Provinz türkisch- oder kurdischsprachi-
ge Sunnit_innen, Alevit_innen und arabischsprachige Alawit_innen, die sogenannten 
Nusayrī6, vergleichsweise ohne größere soziale (Gewalt-)Konflikte mit- und nebenei
nander (Doğruel/Leman 2009: 593).

Für die Datenerhebung und -generierung in Hatay wurden mehrere Daten
erhebungsmethoden ergänzend miteinander kombiniert. Neben einer mehrmonatigen 
teilnehmenden Beobachtung fanden zahlreiche informelle Gespräche mit Akteur_innen 
in unterschiedlichen Kontexten statt. Ein wesentlicher Teil der erhobenen Daten basiert 
jedoch auf fünfzehn leitfadengestützten Interviews mit jungen Frauen zwischen 15 und 
22 Jahren, worin die jungen Frauen ihren Alltag, ihre individuellen Raum- und Mobilität-
spraktiken ebenso wie ihre eigenen Beobachtungen und Einschätzungen zu geschlechts-
spezifischen Raumregulierungen formulieren und beschreiben konnten. Die Interviews 
und Gesprächsauszüge werden auch als ein Versuch der Rekonstruktion des situierten 
Alltagswissens über verräumlichte Geschlechterordnungen verstanden. Neben den Ge-
sprächen und der teilnehmenden Beobachtung vor Ort wurden weitere neun problem-
zentrierte Interviews mit lokalen Akteur_innen und Expert_innen geführt, die in ihrem 
Berufsalltag mit der Betreuung und Beratung von Mädchen und jungen Frauen in der Re-
gion befasst sind (Lehrer_innen, Schulpsycholog_innen und Schulsozialarbeiter_innen). 
Zusätzlich wurden auch Gespräche mit einigen Familienmitgliedern der interviewten 
Mädchen und jungen Frauen geführt, mit Eltern, Geschwistern und Großeltern.

4	 ‚Namus‘ als normativer Stützpfeiler einer 
geschlechtsspezifischen Raumordnung in Hatay

In der Türkei ist der Ehrbegriff (im Türkischen ‚namus‘) nach wie vor ein besonders 
wirkmächtiges Konzept, womit in Alltagsdiskursen die sexuelle Integrität und Achtbar-
keit von Individuen, Familien, Gruppen und Gemeinschaften sowie ihre damit verbun-

5	 Eine Provinz (Türkisch: Il) bezeichnet die größte territoriale Verwaltungseinheit in der Türkei. Ins
gesamt ist die Türkei in 81 Provinzen eingeteilt.

6	 Zu den Unterschieden zwischen Alawit_innen und Alevit_innen siehe Alkan (2016). 

.
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dene soziale Reputation und gesellschaftliche Stellung beschrieben wird.7 Das Konzept 
Ehre beschreibt ein gesellschaftliches Ordnungskonzept, womit alltagssprachlich oft-
mals das Ansehen, die Reputation und der Achtungsanspruch sowohl von Individuen als 
auch von Gruppen und Gemeinschaften verstanden wird. Vorstellungen über Ehre und 
ehrenhaftes Verhalten beziehen sich keineswegs nur auf die Türkei oder auf islamisch 
geprägte Gesellschaften. Bereits Simmel (1968: 326) hat auf die gesellschaftliche Funk-
tion des Ehrbegriffes hingewiesen. Er argumentiert, dass für die kollektive Einhaltung 
bestimmter erwünschter Verhaltensweisen notwendig sei, dass „die Gesellschaft [die] 
Gebote der Ehre aufstellt und sie teils mit innerlich und äußerlich subjektiven Konse-
quenzen gegen Verletzung sichert“ (Simmel 1968: 403). 

Das Ehrkonzept ‚namus‘ beinhaltet ein schier unüberschaubares und lokal variie-
rendes Regelwerk aus vergeschlechtlichten Normen und Regeln, die die Raum- und 
Mobilitätspraktiken von Mädchen und Frauen unmittelbar und nachhaltig beeinflussen. 
Im Alltag bezieht sich das Konzept ‚namus‘ meist auf die sexuelle Unberührtheit von 
jungen, unverheirateten Frauen und Mädchen.8 Die Ehre von Jungen und Männern 
kann hingegen nicht durch ihr eigenes „Fehlverhalten“, sondern nur durch ein als unan-
gemessen oder unmoralisch bewertetes Verhalten ihrer weiblichen Familienmitglieder 
verletzt werden. Somit wird die Ehre ‚namus‘ nicht nur metaphorisch durch den weib-
lichen Körper verkörpert (Dilmaç 2014: 253), sondern ist vielmehr Bestandteil aller 
Handlungen und Praktiken, die von Frauen und Mädchen ausgehen. Dementsprechend 
vorsichtig, so die Annahme, müssen Frauen und Mädchen im Alltag in der Öffentlich-
keit agieren. Auf diesen Umstand weist die 22-jährige Studentin Cemile im Interview 
hin:

„Als Mädchen musst du sehr vorsichtig sein. Ein Junge kann, ohne zu überlegen, unterwegs sein, so wie 
er es möchte. Aber für Mädchen ist das nicht möglich. Wenn ein Mädchen unterwegs ist, also es selbst 
muss gar keine schlechten Gedanken haben, aber eine Unüberlegtheit reicht schon aus. Und dann? 
Dann wird geredet. Es entstehen Gerüchte.“ (Cemile, 22 Jahre)

Nach der Aussage Cemiles besteht somit für Frauen und Mädchen, die sich in der Öf-
fentlichkeit aufhalten und bewegen, latent die Gefahr, durch unüberlegte Handlungen 
als ehrlos diskreditiert zu werden. Als unachtsames oder unvorsichtiges Verhalten, so 
Cemile weiter im Interview, könne beispielsweise bereits gelten, nicht angemessen be-
kleidet gewesen zu sein, zu laut gesprochen, zu reizvoll gelacht oder aber sich ohne 
ersichtlichen Grund zu lange oder zu später Stunde im öffentlichen Raum aufgehalten 
zu haben. Die Einhaltung geschlechtsspezifischer Alltagsregeln, die für die Gewährleis-
tung des Konzepts ‚namus‘ notwendig sind, setzen somit ein bestimmtes Wissen voraus. 
Dass sich Mädchen und Frauen vorsichtiger als Jungen und Männer zu verhalten haben, 
muss nicht explizit kommuniziert werden. Vielmehr ist die lokale Geschlechterordnung 
als Bestandteil des lokalen Alltagswissens in die Raum- und Mobilitätspraktiken einge-

7	 Zu den Wechselwirkungen des Ehrkonzepts und hegemonialen Geschlechterordnungen gibt es 
zahlreiche Veröffentlichungen, genannt seien an dieser Stelle exemplarisch Tahincioǵ̀lu 2010; 
Kalav 2012; Uǵ̀urlu/Akbas, 2013.

8	 Dies betrifft auch Personen, die nicht den hegemonialen und heteronormativen Männlichkeitsvor-
stellungen entsprechen, auch sie werden von diesem Konzept adressiert, oftmals schwule Männer, 
Transfrauen und Transmänner; siehe ILGA 2013 und Biçmen/Bekiroǵ̀ulları 2014.
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schrieben: „Keiner muss sagen, wie man sich draußen zu verhalten hat, das weiß man 
einfach“ (Cemile, 22 Jahre).

Als Teil eines situierten Alltagswissens ist auch bekannt, dass die Konsequenzen 
bei Regelbrüchen für Mädchen und Jungen, für Frauen und Männer signifikant ungleich 
ausfallen. Während ein unangemessenes Verhalten bei einem Jungen oder Mann nicht 
notwendigerweise mit einem Ehrverlust verbunden ist, sind die Konsequenzen für 
Mädchen und Frauen weitaus folgenreicher.

„Wenn ein Mann möchte, kann er sich zu fünfzig Frauen legen, was soll ihm denn widerfahren? Nichts 
wird ihm passieren. Er ist ja ein Mann. Im Gegenteil, je mehr sich ein Junge austobt, umso cooler ist 
er.“ (Sinem, 21 Jahre)

Eine Verletzung der lokalen Norm, ob versehentlich oder bewusst herbeigeführt, kann 
für die Handlungsautonomie junger Frauen und Mädchen hingegen drastische Auswir-
kungen haben:

„Wenn erst mal ihr Name im Umlauf ist, wenn einmal über sie gesprochen wird, dass sie zum Beispiel ei-
nen Freund hat, dann wird sie nur noch beobachtet, verfolgt von ihrer Familie. Das bedeutet noch mehr 
Druck, noch mehr Zwang für Mädchen. Wie soll ich das beschreiben? Es ist unglaublich erdrückend […] 
ständig dieses ‚Wohin gehst du?‘, ‚Mit wem gehst du?‘, ‚Wann kommst du?‘ und dann wird man auch 
noch dauernd angerufen. Und dauernd diese Fragen, mit wem, wohin, immer und immer wieder. Da 
fühlt man sich sehr eingeschränkt.“ (Elif, 21 Jahre, Chemiestudentin)

Die Studentin Elif macht hier auf ein besonders wirkmächtiges Phänomen aufmerksam, 
das am ehesten mit „Gerüchte in die Welt setzen“ übersetzt werden und für die Be-
troffenen sozial weitreichende Folgen haben kann. Die Verbreitung von Informationen 
(im Türkischen: ‚dedikodu‘), beispielsweise über vermeintliche Regelbrüche, bildet die 
Grundlage für die soziale Kontrolle und Regulierung innerhalb der ‚mahalle‘, aber auch 
in anderen Gemeinschaftsformen. 

Für junge Frauen und Mädchen potenziert öffentliche Positionierung und Sichtbar-
keit die Gefahr, in einer als unangemessen oder unschicklich bewerteten Situation be-
obachtet zu werden und somit neben ihrem eigenen Ruf die gesellschaftliche Reputation 
ihrer Familien zu gefährden. Vor diesem Hintergrundwissen wird die Öffentlichkeit als 
ein für Frauen und Mädchen ausgesprochen gefährlicher Ort konzipiert, in der sowohl 
ihre Ehre, ihre sexuelle Integrität als auch folglich die soziale Position ihrer Familie 
bedroht ist.

‚Namus‘ kann somit als ein wirkmächtiges Ordnungskonzept verstanden werden, 
das zumeist essentialistische Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit mit di-
chotomen Raumvorstellungen (Privatheit vs. Öffentlichkeit) verbindet und auf diese 
Weise reproduziert. Dabei dient ‚namus‘ als narratives Ordnungskonzept der Begrün-
dung, der Legitimation und Rechtfertigung der Positionierung von Frauen und Mäd-
chen außerhalb der Öffentlichkeit und in der privaten Sphäre (vgl. Uğurlu/Akbaş 2013). 
In dieser Vorstellung sind Frauen und Mädchen nur in der Unsichtbarkeit der privaten 
Sphäre hinreichend vor den latenten Gefahren des öffentlichen Raumes geschützt.9 In 

9	 Empirisch ist diese Annahme selbstverständlich nicht haltbar. Zahlreiche Studien, wie von Sandberg 
(2011), van Gulik (2011) und Islam (2014) weisen darauf hin, dass sexuelle und sexualisierte Ge-
walt vor allem in der Privatsphäre stattfindet und überaus seltener in öffentlichen Räumen.
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einigen Gegenden der Region Hatay widerspricht die öffentliche Sichtbarkeit junger 
Frauen noch heute den teilweise sehr religiösen und konservativen Geschlechtervor-
stellungen der Bevölkerung. Trotz der restriktiven Regulierungen und Kontrollen ihrer 
räumlichen Mobilität und Alltagspraktiken weist die Mehrheit der jungen Frauen im 
Gespräch wiederkehrend darauf hin, dass die Einhaltung der lokalen Raumordnung kei-
neswegs immer ihre Befürwortung bedeutet. Vielmehr scheint ein sorgfältiges Abwägen 
über mögliche Konsequenzen darüber zu entscheiden, ob die Regeln als solche umge-
setzt werden oder eben nicht. 

5	 Die regulierende Wirkungsmacht vergeschlechtlichter 
Raumordnungen

Eine zentrale Kontroll- und Überwachungsinstanz bezüglich der Einhaltung verge-
schlechtlichter Raumpraktiken stellt neben der Familie die Nachbarschaft (im Türki-
schen: ‚mahalle‘) dar. Zwar handelt es sich bei der ‚mahalle‘ – anders als noch im Os-
manischen Reich10 – nicht mehr um eine institutionalisierte Verwaltungseinheit, gleich-
wohl stellt sie eine äußerst wirksame Kontroll- und Regulierungsinstanz dar, worüber 
in der Türkei in den letzten Jahren zunehmend kontrovers diskutiert wird11 (Çetin 2010; 
Mardin/Çakır 2008). Diesbezüglich argumentiert Yavuz (2009: 264), dass die nachbar-
schaftliche Einflussnahme und Kontrolle in den vergangenen Jahrzehnten in der Türkei 
infolge der politischen Islamisierung kontinuierlich zunehme und mittlerweile nicht 
nur in der Nachbarschaft, sondern auch in weiteren Bereichen des Gemeinwesens zu 
beobachten sei. Dies führe so weit, dass bspw. bestimmte, als islamisch geltende Hand-
lungsweisen im Alltag nur deshalb durchgeführt werden würden, um Zugehörigkeit zu 
demonstrieren bzw. herzustellen:

„People start to imitate Islamic forms of behaving through greetings, dresscodes and praying, to reflect 
the belonging to a Muslim community, even if some of them do not believe in these forms“ (Yavuz 
2009: 264).

Für Frauen und Mädchen stellt die ‚mahalle‘ eine besondere Form des öffentlichen 
Raumes dar. Denn anders als an einem öffentlichen Platz in einer Großstadt, bspw. in 
der städtischen Fußgängerzone oder auf dem Universitätscampus, kennt sich in einer 
‚mahalle‘ die Mehrheit der Anwohner_innen, es herrscht eine gewisse Vertrautheit, es 
bestehen soziale Netzwerke und Beziehungen zwischen Bewohner_innen. Somit kann 
die ‚mahalle‘ nicht die Anonymität einer großstädtischen Öffentlichkeit gewährleisten, 
gleichzeitig aber auch nicht den vermeintlichen Schutz, der der privaten Sphäre zu-
geschrieben wird (siehe hierzu auch Mills 2007: 336ff.). Folglich sind Mädchen und 

10	 Die ‚mahalle‘ stellten im Osmanischen Reich die kleinsten Verwaltungseinheiten dar und waren 
oftmals nach ethnischen Kategorien segregiert (siehe hierzu Danis, /Kayaalp 2004: 5). Auch heute 
wird den ‚mahalle‘ zugeschrieben, eine besondere Form der räumlichen Vergemeinschaftung zu 
sein und räumliche Zugehörigkeit und Vertrautheit vor allem durch die Abgrenzung zu anderen 
‚mahalle‘ herzustellen.

11	 Im Türkischen wird dieses Phänomen der nachbarschaftlichen Kontrolle und der sozialen Ein-
flussnahme als ‚mahalle baskısı‘ beschrieben (siehe hierzu Toprak 2009).
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Frauen in ihrer eigenen Nachbarschaft und in ihrem unmittelbaren lokalen Umfeld in 
einem größeren Maß den normativen Erwartungen und den sich hieraus ergebenden 
Regulierungen unterworfen. 

Sichtbarkeiten und eine anhaltende Beobachtung durch die Nachbarschaft können 
dazu führen, dass Frauen und Mädchen ihr Verhalten im nachbarschaftlichen Umfeld 
kontinuierlich reflektieren und hinterfragen, ob sie den normativen Vorstellungen ihres 
sozialen Umfeldes entsprechend agieren und handeln. Anders als in anonymen Kontex-
ten urbaner Räume kann in der ‚mahalle‘ ein für junge Frauen und Mädchen als unange-
bracht geltendes Verhalten unmittelbar auf die Person selbst und somit auf ihre Familie 
zurückgeführt werden. Es besteht somit stets die Gefahr, dass Norm- und Regelverstöße 
durch nachbarschaftliche Netzwerke und die Kommunikation in der ‚mahalle‘ auch der 
eigenen Familie bekannt werden. Seyhan, eine Schulsozialarbeiterin in Antakya, be-
trachtet die soziale Kontrollfunktion der Nachbarschaft überaus kritisch und beschreibt 
diese als konfliktiv:

„In der mahalle kennen sich alle: Sie wohnen seit Jahren zusammen, da ist die gegenseitige Kontrolle 
enorm. Alle kennen sich, sie genieren sich voreinander […]. Zum Beispiel, bei mir in der mahalle, die 
Menschen kennen sich seit Jahren, sie wissen voneinander, wie sie über eine Sache denken und ken-
nen ihre Einstellungen zu bestimmten Sachen. Sie wissen Bescheid, was die anderen für eine Meinung 
haben. Das sorgt oft für Unfrieden. Dauernd muss man aufpassen, was man sagt.“ (Seyhan, Schul
sozialarbeiterin)

Die Regulierung der Raum- und Mobilitätspraktiken durch anhaltende soziale Kontrol-
le durch die Eltern, Verwandte oder die Nachbarschaft kann zu einer Verunsicherung 
bis hin zu einer Resignation und zum „freiwilligen“ Rückzug in die private Sphäre 
führen:

„Wo warst du bis jetzt? Was hast du bis jetzt getan? Dauernd solche Fragen. Irgendwann hat man 
einfach selbst keine Lust mehr hinauszugehen […] Du hast keine Wahl. Du bist gefangen. Zum Beispiel, 
wenn ich was machen will, wenn ich wohin gehen will, zum Beispiel, einmal haben mich meine Freun-
dinnen besucht, dann wollte ich sie auch besuchen, einmal bin ich gegangen. Und dann, ‚Wo warst 
du so lang? Was hast du gemacht?‘. Dann will man selber nicht mehr weggehen“. (Sinem, 21 Jahre)

Sinems Äußerung verdeutlicht ihren Ärger und Unmut sowohl über die beständige Kon-
trolle ihrer räumlichen Mobilität als auch darüber, dass sie keine Handlungsoptionen für 
sich erkennt („Du hast keine Wahl. Du bist gefangen.“). Dementsprechend ist Sinems 
Rückzug in die Privatsphäre hier als Folge ihrer fehlenden Handlungsmöglichkeiten zu 
verstehen. 

Ein Rückzug aus der Öffentlichkeit ist auch bei der erst 17-jährigen Ayşenur zu be-
obachten, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem einjährigen Sohn in einer kleinen 
Grenzstadt in der Provinz Hatay lebt. Dabei zeugt Ayşenurs Biografie von durchaus 
eigensinnigen Entscheidungen, die sie autonom und sogar gegen elterliche Widerstände 
getroffen hat. Bereits mit 15 Jahren entschied sie sich, gegen den Willen ihrer Eltern und 
Geschwister und gegen den Rat ihrer Lehrer_innen, die Schule abzubrechen, um ihren 
Freund zu heiraten. 

Den vorzeitigen Bildungsabbruch betrachtet sie als die zwingende Konsequenz ih-
rer Liebesbeziehung. Denn eine Beziehung zu führen erscheint nur dann möglich, wenn 
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die Beziehung mit einer Eheschließung rechtmäßig und gesellschaftlich legitimiert 
wird. Doch eine Gleichzeitigkeit von Ehe und Schulbesuch ist für sie nicht vorstellbar. 

„Als ich ihn kennenlernte, hat die Schule sich so von mir entfernt. Ich wollte mit ihm zusammen sein. 
Weil ich ihn so liebte [lacht]. Dann bin ich von der Schule gegangen.“

Während sie sich der Erwartungshaltung ihres sozialen Umfeldes bezüglich eines 
Schulabschlusses und eines progressiven Lebensmodells nicht beugte, scheint Ayşenur 
die Geschlechterordnungen ihrer räumlichen Umwelt widerstandslos zu akzeptieren. 
Ohne Begleitung in die Stadt zu gehen oder sich mit ihren Freundinnen in ein Café zu 
setzen, kommt für sie als verheiratete Frau nicht infrage:

„In ein Café gehen hier nur solche, die studieren, also die Jüngeren. Ja, wir sind ja auch noch jung, aber 
verheiratet. Wir bekommen viel Besuch und so. Ich gehe dann auch oft meine Mutter besuchen, meine 
Schwiegermutter, meine ältere Schwester und so halt. Sowas, […] dass ich in ein Café gehe, draußen 
schlendere und mich vergnüge, nein, das geht hier nicht.“ (Ays, enur, 17 Jahre, verheiratet, Mutter eines 
Säuglings)

Sich als junge Mutter und Ehefrau in der Öffentlichkeit zu bewegen scheint offensicht-
lich nicht nur den gängigen, sondern vor allem auch Ayşenurs eigenen Geschlechtervor-
stellungen über das angemessene Verhalten von verheirateten Frauen und Müttern in der 
Öffentlichkeit zu widersprechen. Dies reicht so weit, dass sie für viele Alltagsbelange, 
die mit einem Gang in die öffentliche Sphäre verbunden sind, ihren Ehemann als zu-
ständig betrachtet: 

„Selbst, wenn ich mal ein Döner möchte, dann geht mein Mann, lässt es im Laden zubereiten und 
bringt es mir nach Hause, ich gehe nicht selbst hin.“ (Ays, enur, 17 Jahre)

Die regulierende Wirkungsmacht vergeschlechtlichter Raumordnungen wird im Beson-
deren durch Zuschreibungen gestärkt, die bestimmte Räume in der öffentlichen Sphäre 
als Gefahrenräume konzipieren und von denen eine tatsächliche und konkrete Bedro-
hung für Mädchen und Frauen angenommen wird.

6	 Öffentlichkeit als Gefahrenraum

Die 23-jährige Studentin Yeliz beschreibt im Gespräch den Busbahnhof in der Provinz-
hauptstadt als einen Ort, an dem sie sich nach Einbruch der Dunkelheit niemals länger 
als unbedingt notwendig aufhalte, da sie sich dort unsicher und unbehaglich fühle. Auf 
die Frage nach den Gründen hierfür antwortet Yeliz:

„Sogar Männer können da Probleme bekommen […] und erst als Frau, also alleine dort [am Bus-
bahnhof] zu sein, das kann enorme Schwierigkeiten mit sich bringen.“ (Yeliz, 23 Jahre, Studentin der 
Verwaltungswissenschaften)

Yeliz führt zwar nicht weiter aus, was sie genau mit „enormen Schwierigkeiten“ meint, 
allerdings ist ihr Verweis, dass „sogar Männer“ an diesem Ort Probleme bekommen 
können, beachtenswert. Denn im Vergleich zu Frauen müssen Männer nicht notwen-
digerweise annehmen, dass sie alleine durch ihren Aufenthalt an einem potenziell als 
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unsicher geltenden Ort als ehrlos diskreditiert werden.12 Yeliz verweist hier auf eine 
angenommene Bedrohung am Busbahnhof, die auch so verstanden werden kann, dass 
Mädchen und Frauen nach Anbruch der Dämmerung am Busbahnhof auch mit sexuel-
len Belästigungen und Übergriffen rechnen müssen. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim Busbahnhof um einen sehr 
frequentierten öffentlichen Platz handelt, an dem sowohl Fernbusse als auch die kleineren 
Omnibusse, die sogenannten „dolmuş“, auf ihren festgelegten Kurzrouten, so zum Bei-
spiel zwischen den Dörfern im Umland und der Provinzhauptstadt, verkehren. Während 
tagsüber der Platz sowohl von Frauen und Männern, Schülerinnen, Schülern und Studie-
renden gleichermaßen frequentiert ist, wird mit Einbruch der Dunkelheit beobachtbar, 
dass die Anzahl unbegleiteter Frauen und Mädchen rapide sinkt. Geschlechtsspezifische 
Vermeidungspraktiken führen dazu, dass sich vergeschlechtlichte Raumordnungen durch 
die ungleiche Sichtbarkeit von Männern und Frauen zu bestimmten Uhrzeiten in der 
Öffentlichkeit in der Region Hatay verstärken und reproduzieren. Damit werden aber 
auch jene Frauen und Mädchen, die sich an diesen Orten aufhalten (müssen), als Perso-
nen wahrgenommen, welche die vorherrschende Raum-Geschlechter-Ordnung aus nicht 
ersichtlichen Gründen ignorieren oder aber bewusst missachten. Eine mögliche sexuel-
le Belästigung dieser Personen wird folglich ihrer eigenen Verantwortungslosigkeit und 
Ignoranz der vergeschlechtlichten Raumordnung zugeschrieben.13 

Eine besondere Ausnahme stellen öffentliche Bildungseinrichtungen dar. In Uni-
versitäten, auf dem Campus oder auch im Studentenviertel der Stadt Antakya scheinen 
die tradierten Raum-Gender-Ordnungen weitaus weniger zu greifen. An diesen Räumen 
können zudem Raum- und Mobilitätspraktiken beobachtet werden, die, obwohl sie den 
lokalen Gendernormen nicht entsprechen, dennoch nicht sanktioniert werden.

7	 Irritationen vergeschlechtlichter Raumordnungen 
durch die Sichtbarkeit junger Frauen in öffentlichen 
Bildungsräumen

Der aktuelle Global Gender Gap Index verweist darauf, dass die Türkei von insgesamt 
149 evaluierten Staaten Platz 130 belegt (Stand: Dezember 2018).14 Insbesondere beste-
hen signifikante Differenzen in der ungleichen Beschulung von Mädchen und Jungen. 
In einer großangelegten, repräsentativen Befragung im Auftrag des Ministeriums für Fa-
milie und Soziales kamen Forscher_innen zu dem Ergebnis, dass von insgesamt 15.072 
befragten Frauen 32 Prozent angaben, aktiv am Schulbesuch gehindert worden zu sein 
(Islam 2014: 17). 

12	 Laut Goffman werden Männer in modernen Gesellschaften bis auf wenige Ausnahmen „nicht 
ernstlich mit sexueller Gewalt und auch nicht mit körperlicher Verletzung bedroht […], falls sie die 
sexuelle Verfügbarkeit verweigern; Frauen dagegen schon“ (Goffman 2001: 155).

13	 Dieses Phänomen wird in der Forschung als „victim blaming“ oder als Täter-Opfer-Umkehr disku-
tiert (siehe hierzu Capezza/Arriaga 2008; Masser/Lee/McKimmie 2010).

14	 Online verfügbar auf: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf [letzter Zugriff: 
20.11.2019].
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Die 21-jährige Sinem aus einem kleinen Dorf bei Antakya gehört zu diesen 32 Pro-
zent. Nach dem Ende der fünften Klasse der Mittelschule verbietet Sinems Vater ihr, 
weiterhin die Schule zu besuchen. Sinem, die bis dahin eine Schülerin mit überdurch-
schnittlich guten Leistungen war, wird mit dieser Entscheidung ihres Vaters am Ende 
der Sommerferien konfrontiert. Der Vater begründet seine Entscheidung damit, dass 
Sinem sich um die sechs jüngeren Geschwister kümmern und ihre Mutter im Haushalt 
unterstützen müsse. Sinem ist jedoch überzeugt davon, dass es die Befürchtung der 
Eltern, vor allem ihres Vaters sei, dass sie und ihre Schwestern während der Unter-
richtszeit oder auf dem Schulweg Kontakte oder gar sexuelle Beziehungen zu Jungen 
eingehen könnten. 

„Sie schicken [uns] Mädchen nicht zur Schule, weil, sie könnten ja verführt werden, sie könnten sich mit 
Männern treffen, Männer könnten ihnen Sachen antun. Also immer diese Gedanken, diese Ansichten.“ 
(Sinem, 21 Jahre, verheiratet)

Für einen nicht unerheblichen Teil der Eltern, vor allem für Väter, scheint es problema-
tisch zu sein, wenn sich ihre Töchter ohne Begleitung und Aufsicht über eine längere 
Zeit außerhalb der privaten Sphäre ihrer Wohnungen und Häuser aufhalten. Diese An-
nahme wird von Davut, einem 38-jährigen Lehrer aus Antakya, bestätigt. Auf die Frage, 
warum in der dershane15, in der er unterrichtet, verhältnismäßig wenig Schülerinnen 
die freiwilligen Nachhilfekurse für die Vorbereitung zur Hochschulprüfung besuchen, 
antwortet Davut:

„Also, den Vätern, Müttern, ihnen sind ihre Töchter sehr wichtig. Auf dem Land vor allem, also in der 
Stadt vielleicht weniger. Sie sagen ‚Meine Tochter soll vor meinen Augen sein‘. […]. Sie lassen ihnen 
dann nicht viel Freiraum. Wenn es dämmert, also vor allem auf dem Land, dann darf das Kind nicht 
raus. ‚Sie soll zu Hause sein, bei mir sein‘. Sie machen das zur […] Sicherheit [der Mädchen].“ (Davut, 
Lehrer in Antakya)

Bereits der Zugang zu Bildungseinrichtungen und der Aufenthalt in einem öffentlichen 
Raum können einen unlösbaren Widerspruch zu traditionellen Raum-Gender-Ordnun-
gen darstellen. Denn Schulen und Universitäten sind außerhalb der Privatsphäre veror-
tet und damit außerhalb des Wirkungsbereichs und des Kontrollbereichs der Familien 
situiert. Während der Lehrer Davut die vermeintlichen Sicherheitsbedenken der Eltern 
als Erklärungsversuch anführt, führt die 20-jährige Aysu im Gespräch weitere mögliche 
Gründe an, die ihrer Meinung nach dazu führen, Mädchen und junge Frauen am Schul-
besuch zu hindern.

„Sie denken, also, sie sind der Meinung, dass, wenn Mädchen in so einer Umgebung sind, dass sie 
verderben könnten. Sie denken, dass [die Mädchen] gar nicht wegen der Schule hingehen. Sie glauben, 
dass das Umfeld in der Schule schlecht [für sie] sein kann. Also normalerweise ist das gar nicht so. Und 
wir wissen das auch [...] aber sie [die Eltern], sie denken halt so.“ (Aysu, 20 Jahre, Studentin)

Offensichtlich ist sowohl den Eltern als auch den Mädchen und jungen Frauen durchaus 
bewusst, dass der Besuch der Schule oder der Universität ihnen bestimmte Freiräume 

15	 Dershane sind private und kostenpflichtige Lernzentren. Schüler_innen bereiten sich hier nach 
dem regulären Unterricht in betreuten Unterrichtstunden auf die staatlichen Zulassungsprüfungen 
für die Hochschulen und Universitäten vor.
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und neue Handlungsspielräume eröffnen können. So beschreibt Aysu, die zum Studium 
von Mardin nach Antakya gezogen ist, dass es ihr sehr wichtig war, außerhalb ihrer Hei-
matstadt zu studieren, denn eine neue Stadt bedeute Freiheiten, die sie zu Hause so nie 
gehabt hätte. Sie stellt für sich selbst und ihre Freundinnen fest, dass sie am Studienort 
in Antakya zum Beispiel abends regelmäßig ausgehen, was im Herkunftsort keinesfalls 
möglich gewesen sei. 

„Ihre Familien wissen ja nicht, was sie unternehmen, darum können sie machen, was sie wollen. Das gilt 
für uns alle. Zum Beispiel, wir dürfen in der Stadt, in der wir wohnen, abends eigentlich nicht ausgehen. 
Aber hier in Antakya geht das. Wenn wir das wollen, dann geht das [hier].” (Aysu, 20 Jahre, Studentin)

Dies ist auch ein bedeutendes Element der Bildungsmotivation vieler junger Frauen und 
Mädchen. Der Zugang zu Bildung wird als Chance der Befreiung von der tradierten 
Geschlechterordnung angestrebt, indem die Bildungsinstitutionen als Orte aufgesucht 
werden, an denen Kontrollversuche der Familien, des sozialen Umfeldes, der Nachbar-
schaft oder der ‚mahalle‘ ihre Wirksamkeit verlieren. 

Somit sind Schulen und Universitäten Orte, die im Vergleich zum gewohnten Le-
bensumfeld mehr Autonomie und weniger soziale Kontrolle und Regulierung ihres Ver-
haltens bedeuten. Zugänge zu Bildungsinstitutionen sind daher sowohl in Bezug auf 
lokale Gendernormen als auch in Bezug auf lokale Raumordnungen von hoher Wirk-
samkeit. An diesen Orten können Mädchen und junge Frauen räumliche Praktiken und 
Handlungsautonomie entwickeln, ohne dass sie notwendigerweise mit negativen Sank-
tionen rechnen müssen. Bildung ermöglicht ihnen einen Autonomiegewinn und erwei-
tert das Repertoire an Handlungsmöglichkeiten. Durch Zugänge zu Bildungseinrichtun-
gen werden auch Chancen generiert, neue Handlungsmöglichkeiten auszuprobieren und 
Veränderungsmöglichkeiten zu erfahren. Dazu erklärt die 20-jährige Studentin Aysu im 
Interview:

„Hier [auf dem Campus] sind Mädchen sehr ungezwungen. Ihre Familien wissen nicht Bescheid, was 
sie machen. Deshalb machen sie all das, was sie machen möchten. Das gilt für uns alle. Zum Beispiel 
können wir hier zu später Stunde einfach so raus […], wenn wir das wollen. Zu Hause geht das nicht. 
Hier ist niemand, der Vorgaben macht und kontrolliert, auch gibt es kein böses Gerede im Umfeld. […] 
Und wenn keiner da ist, der hinter einem steht und schaut, also wenn keine Mutter da ist, wenn kein 
Vater da ist [...] also, wenn es niemanden gibt, der dir sagt, tue das nicht, mach das nicht, also, dann ist 
man frei.“ (Aysu, 20 Jahre, Studentin)

Der Besuch einer Bildungseinrichtung ermöglicht jungen Frauen somit nicht nur eine 
neue räumliche Positionierung außerhalb der privaten Sphäre. Der tägliche Schul- bzw. 
Hochschulbesuch legitimiert auch ihre räumliche Mobilität im Alltag. Daher bedeutet 
Bildung für die interviewten Mädchen und Frauen weitaus mehr als die Aneignung von 
Curricula und den Erhalt von Zertifikaten und Abschlüssen. Die 21-jährige, aus Antakya 
stammende Chemiestudentin Müge fasst zusammen, was Bildung für sie bedeutet:

„Für mich bedeutet [das Studium] ziemlich viel. Vor allem in Antakya ist es schon enorm wichtig. Weil, 
wenn du nicht studierst, hast du überhaupt kein Leben außerhalb von zu Hause. Du verbringst dann die 
ganze Zeit daheim. Hier erlaubt man den Mädchen nicht so viel. Daher will ich auch noch einen Master 
machen und ein Doktorat.“ (Müge, 21 Jahre, Studentin)
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Auch für Sinem, die mit 12 Jahren die Schule abbrechen musste, ist Bildung weitaus 
mehr als die Aneignung von Wissen oder das Erlangen eines Abschlusses: 

„Bildung heißt, auf eigenen Beinen zu stehen, es ist Unabhängigkeit, es heißt, von niemandem abhän-
gig zu sein […]. Bildung [Studieren/die Schule besuchen16] bedeutet Freiheit. Es bedeutet seine Jugend 
auszukosten.“ (Sinem, 21 Jahre)

Bildungszugänge und individuelle Bildungsbiografien junger Frauen und Mäd-
chen tragen zu Irritationen und Veränderungen der vorherrschenden Raum-Gender- 
Ordnungen bei. Die öffentliche Sichtbarkeit und Positionierung von Frauen und Mäd-
chen kann nicht nur zu einer Erschließung und Aneignung neuer Räume, sondern vor 
allem auch zur Herausbildung neuer Raum- und Mobilitätspraktiken und zur Entwick-
lung neuer Handlungsmöglichkeiten führen. 

„Ich habe vorhin auf der Straße etwas Schönes erlebt. Ein Auto hat gehupt, ich drehe mich um und sehe 
den Schulbus. Dann sehe ich, es ist die Mutter einer/s Schülerin/s17. Sie selbst fährt das Fahrzeug![lacht] 
Ich war so erstaunt. Sie hat mich heute zur Schule gefahren. Ich habe mich sehr gefreut. Es verändert 
sich momentan einiges. [...] Früher hieß es ‚eine Frau arbeitet nicht‘. Wenn ein Mann seine Frau oder 
seine Tochter zur Arbeit geschickt hat, wurde er schlecht angesehen, sie haben ihn, wie soll ich sagen, 
es wurde über ihn gesprochen. Aber nun ändert sich das langsam.“ (Seyhan, Lehrerin)

Somit wird nicht nur die tradierte Vorstellung einer dichotomen Aufteilung des Raumes 
in eine strikt trennbare öffentliche und private Sphäre infrage gestellt und irritiert, vor 
allem auch führen die öffentliche Sichtbarkeit und die Aneignung des öffentlichen Rau-
mes auch dazu, dass weibliche Vorbilder im öffentlichen Raum auftreten können, wie 
die Lehrerin Seyhan im Interview beschreibt.

8	 Fazit

Der Beitrag beschäftigte sich mit der Frage, wie öffentliche Positionierungen und Sicht-
barkeiten von jungen Frauen in der südosttürkischen Provinz Hatay über ihre Raum- 
und Mobilitätspraktiken reguliert und verhandelt werden. Am Beispiel des Ehrkonzept 
‚namus‘ und der Wirkungsmacht angstbesetzter öffentlicher Raume wurde aufgezeigt, 
wie vorherrschende Gendernormen sich stets auch als Regulierungen räumlicher Prak-
tiken offenbaren, wovon im Alltag im Besonderen Mädchen und junge Frauen betroffen 
sind.

Öffentliche Bildungseinrichtungen spielen im Kontext vergeschlechtlichter Raum-
regulierungen eine bedeutende Rolle. Bildungsprozesse und -zugänge führen zu einer 
Positionierung und Sichtbarkeit junger Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum 
(z. B. auf dem Campus, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder am lokalen Busbahnhof). 
Durch das Verlassen der elterlichen Umgebung und der ‚mahalle‘ haben junge Frauen 
und Mädchen die Möglichkeit, sich der sozialen Kontrolle zu entziehen und neue Hand-
lungsmöglichkeiten zu entwickeln. Bildungszugänge können auf diese Weise zu Irrita-

16	 Die Interviewte verwendet hier das türkische Verb ‚okumak‘. Dies kann sowohl mit „studieren“ 
übersetzt werden als auch mit „zur Schule gehen“ oder auch mit „sich Bildung aneignen“.

17	 Im Türkischen gibt es keine Genusunterscheidung. 
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tionen vergeschlechtlichter Raumordnungen führen, aber auch dazu, dass junge Frauen 
und Mädchen die geschlechtsspezifischen Positionierungen und dichotomen Raumkon-
zepte ihrer Umgebung zunehmend kritisch hinterfragen und infrage stellen.
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